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1 	 T 779/90 

Sachverhalt und Antrãge 

Die europàische Patentanmeldung Nr. 87 730 017.8 

(Veróffentlichungs-Nr. 0 243 294) wurde von der Prüfungs-

abteilung zurückgewiesen. 

Die Zuruckweisung wurde damit begründet, daB dem Gegen-

stand des geltenden Patentanspruchs 1 un Hinblick auf 

Dl (DE-A-2 356 779) die geinàB Artikel 52 (1) und 54 EPTJ 

erforderliche Neuheit fehie und ibm auch jedenfalls un 

Hinblick auf Dl die aufgrund von Artikel 52 (1) und 56 EPU 

erforderliche erfinderische Tàtigkeit abzusprechen sel. 

Der einzige abhängige Patentanspruch 2 sei aus denselben 

Gründen nicht gewàhrbar. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentanmelderin) Beschwerde eingelegt. Sie beantragt, 

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das nach-

gesuchte Patent zu erteilen. 

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut. 

11  Durchflul3inel3anordnung mit einemn Durchflui3mne8gerãt und 

einer diesemn vorgeordneten Einrichtung zur Erzeugung einer 

definierten Einlaufströmung in das Durchflu8mne8geràt, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Einrichtung zur Erzeugung 

einer definierten Einlaufstrómung aus einem Rohrstück (3) 

mit einer derart aufgerauhten Innenfläche (10) besteht, 

daB deren Rauheit einige Prozente des lichten Durchniessers 

des Rohrstücks (3) beträgt." 

Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin 

insbesondere folgende Argumente vorgebracht. 

In Dl sei tatsächlich nur ein DurchfluBmneBgerät in Form 

eines rohrfärmigen DralldurchfluBmessers behandelt, wobei 
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2 	 T 779/90 

der Bereich mit rauher Oberfläche somit einen integralen 

Bestandteil innerhaib des eigentlichen MeSteils beim 

bekannten DurchfluBmeBgerät bilde. Daher sei der 

beanspruchte Gegenstand nicht vorweggenoinmen. 

AuBerdern sei dem eigentlichen Mel3teil der aus Dl bekannten 

Durchflul3meBanordnung ein Eingangsbereich (2) vorgelagert, 

den man als eine Einrichtung zur Einlaufströmung verstehen 

könnte, wóbei aber ganz offensichtlich die Strömung im 

Eingangsbereich (2) unbehandelt bleibe und daher keine 

Erzeugung einerdefinierten Einlaufstrómung erfolge. Daher 

sei Dl kein Hinweis auf eine Durchflul3meBanordnung mit 

einem DurchfluBmeBgeràt und einer diesem vorgeordneten 

Einrichtung mit aufgerauhter Innenfläche zur Erzeugung 

einer definierten Einlaufströmung in das Durchflu8me3gerät 

zu entnehmen. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zulässig 

Gewãhrbarkeit der Anderungen 

2.1 	Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom 

ursprünglichen Patentanspruch 1 im wesentlichen nur durch 

das zusätzliche Merknial, daB die Rauheit der aufgerauhten 

Innenfläche (10) einige Prozente des lichten Durchmessers 

des Rohrstücks (3) betràgt. Dieses Merkmal war in der 

ursprünglichen Beschreibung (siehe Seite 2, Zeilen 12 bis 

13) als Erklàrung des Begriffs "mit besonders aufgerauhter 

Innenfläche" of fenbart. Daher wurde nach Auffassung der 

Kamnmer die europäische Patentanmneldung nicht derart 

geändert, daB ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung 

in der ursprünglichen eingereichten Fassung hinausgeht 

(Art. 123 (2) EPU). 
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3 	 T 779/90 

Kiarheit 

3.1 	Da der Begriff "mit besonders aufgerauhter Inrienfläche" 

durch das zusãtzliche Merkinal, daB die Rauheit der 

aufgerauhten Innenfläche (10) einige Prozente des lichten 

Durchmessers des Rohrstücks (3) beträgt, prãzisiert ist, 

ist nach Auffassung der Kanuner der geltende Patent-

anspruch 1 kiar im Sinne von Artikel 84 EPU. 

Neuheit 

4.1 	Aus Dl (siehe Spalte 1, Zeilen 35 bis 41; Spalte 1, 

Zeile 60 bis Spalte 4, Zeile 17; Fig. 1 bis 2) ist eine 

DurchfluBme8anordnung bekannt, die einen Me8fühler (9) und 

Bestandteile (Ausgang (3), Flansche (5) und Entwirbelungs-

vorrichtung (8)) stroinabwãrts davon enthãlt; dein MeB- 

fühler (9) ist ein Rohrstück (MeBrohr (1)) mit einer 

aufgerauhter Innenfläche vorgeordnet. 

4.1.1 Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 unter- 

scheidet sich von der aus Dl bekannten Durchflui3meB-

anordnung dadurch, 

daB die beanspruchte DurchfluBmeBanordnung ein Durchflui3-

ine8gerät und eine diesein vorgeordneten Einrichtung zur 

Erzeugung einer definierten Einlaufströmung in das Durch-

fluBinel3gerät enthält, wobei die bekannte DurchfluBmeB-

anordnung (Siehe Fig. 1) lediglich ein DurchfluBme8gerät, 

und insbesondere einen Dralldurchflul3messer aufweist, 

wobei der Eingang (2), die Drallvorrichtung (6, 7), die 

zur Erzeugung der Sekundãrrotation des Wirbelkerns des 

durchströmenden Mediums vorgesehen ist, und das MeB-

rohr (1) auch wie der Me8fühler (9) Bestandteile des 

MeBgeràts sind. 
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4 	 T 779/90 

4.1.2 Zu bemerken ist, daB bei weiterer Interpretation der 

beiden Begriffe "DurchfluBmeBgerãt" und "MeBfühler (9) und 

Bestandteile (Austang (3), Flansche (5) mid Entwirbelungs-

vorrichtung (8)) stromabwãrts davon" diese als identisch 

verstanden werden kOnnten. In diesem Fall könnten z. B. 

diejenigen Bestandteile, die stroniaufwärts vorn MeB-

fühler (9) angeordnet sind, und insbesondere die 

aufgerauhte Oberfläche des Rohres (1) als eine vorgelegte 

Einrichtuñg verstanden werden. Aber sogar bei dieser 

weiten Interpretation des Inhalts von Dl würde sich der 

Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 von der aus Dl 

bekannten Durchflui3meBanordnung dadurch unterscheiden, 

daB bei der beanspruchten Durchflul3mei3anordnung die 

vorgeordnete Einrichtung zur Erzeugung elner definierten 

Einlaufsträmung in das Durchflul3mei3gerat aus einem 

Rohrstück mit einer aufgerauhten Innenfläche besteht, 

d. h. enthält auschlie8lich ein Rohrstück mit einer 

aufgerauhten Innenflàche, wobei die vorgeordnete 

Einrichtung zur Erzeugung einer definierten Einlauf-

strömung in das DurchfluBmneBgerät von Dl nicht nur aus 

einem Rohrstück mit einer aufgerauhten Innenfläche 

besteht, sondern zusäztlich die Drallvorrichtung der 

Durchflul3me8anordnung von Dl (siehe Spalte 1, Zeilen 60 

bis 67) enthält, die auch Bestandsteil der Einrichtung zur 

Erzeugung einer definierten Einlaufströmung ist. 

4.2 	D2 (R. W. SCOTT, "Developments in flow mesurement", Band 1, 

Applied Science Publishers LTD, GB, 1982, Seiten 148 bis 

153 (siehe Fig. 5.11 bis 5.14 und entsprechenden Text), 

zitiert in der vorliegenden Beschreibung, ist eine 

Durchflu6mei3anordnung mit einem Durchflul3me8gerät und 

einer diesemn vorgeordneten Einrichtung zur Erzeugung einer 

definierten Einlaufströmung in das Durchflul3mne8gerät zu 

entnehmen. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 

unterscheidet sich von der aus D2 bekannten Durchflu8mne8- 
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5 	 T 779/90 

anordnung dadurch, daB er die Merkmale des zweiten Teils 

des geltenden Patentanspruchs 1 aufweist, daB die 

Einrichtung zur Erzeugung einer definierten Einlauf-

strämung aus einem Rohrstück mit einer derart aufgerauhten 

Innenfläche besteht, daB deren Rauheit einige Prozente des 

lichten Durchmessers des Rohrstücks beträgt. 

	

4.3 	GB-A--729 880 ist eine besondere Rohregestaltung, aber 

keine DurchfluBmeBanordnung zu entnehmen. US-A-4 004 615 

ist eine besondere aufgerauhte Oberfläche für em 

sträinendes Medium, aber keine Angabe über die genaue 

Stellung mit Bezug auf Gerãte zu entnehxnen. FR-A-2 509 460 

betrif ft wie D2 DurchfluBmeBanordnungen mit vorgeordneten 

Einrichtungen, enthãlt aber keine Information über Rähren 

mit aufgerauhter Oberflàche. GB-A-223 202 sind besondere 

Merkmale von Röhreeirichtungen, aber nicht in direktem 

Zusainmenhang mit Durchflu8me8anordnungen, zu entnehmnen. Da 

diesen weiteren Entgegenhaltungen des vorliegenden Stands 

der Technik lediglich isolierte Merkmale des beanspruchten 

Gegenstands zu entnehmuen sind, sind sie weniger relevant. 

	

4.4 	Daher ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 

neu im Sinne von Artikel 54 EPU. 

	

5. 	Erfinderische Tàtigkeit 

	

5.1 	D2 ist nach Auffassung der Kammer als nächstliegender 

Stand der Technik zu betrachten. Die bekannte Vorrichtung 

weist auf eine dem DurchfluBme8geràt vorgeordnete 

Einrichtung zur Erzeugung einer definierten Einlauf-

strómung in das Durchflu8meBgeràt, die aus Gleichrichtern 

wie z. B. axial angeordneten Rohrbündeln oder senkrecht 

zur Strómung angeordneten Gittersieben bestehen. 

Nachteilig 1st gemà8 der angefochtenen Patentanmeldung 

(siehe Seite 1, Zeilen 30 bis 35) die Anwendung derartiger 

Gleichrichter insofern, als sie einen Eingriff in die 
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6 	 T 779/90 

ströntung verursachen, mit der Folge, daB Druckverluste 

auftreten; auBerdem können sie verschinutzten und 

insbesondere im verschmutzten Zustand die Strômung 

behindern. 

	

5.2 	Der beanspruchten Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 

diese Nachteile der bekannten Vorrichtung zu beheben. 

Diese Aufgabe soil durch eine Vorrichtung des bekannten 

Typs unter Anwendung der Merkmale des zweiten Teils des 

angefochtenen Patentanspruchs 1 gelóst werden. 

	

5.3 	D2 (siehe insbesondere Seite 152, letzten Absatz bis 

Seite 153, ersten Absatz) ist schon das Problem des 

Druckverlustes zu entnehinen, aber als Lôsung dieses 

Problem sind lediglich Versuche der erwähnten Gleich-

richter bei wirklichen Bedingungen vorgeschlagen. Aui3erdem 

enthält D2 keinen Hinweis auf die struktureiien Merkmaie 

des zweiten Teils des angefochtenen Patentanspruchs 1. 

	

5.4 	Zwar ist aus Dl (siehe Spalte 1, Zeilen 21 bis 50; Fig. 1) 

eine DurchfluBmel3anordnung bekannt, bei der das vor dem 

Me8fühler angeordnete Rohrstück aus einer derart 

aufgerauhten Innenfiäche besteht, daB deren Rauheit einige 

Prozente des lichten Durchmessers des Rohrstücks beträgt. 

5.4.1 Jedoch betrif ft Dl (siehe Spalte 1, Zeilen 35 bis 41 und 

60 bis 67) eine bestiinnite DurchfluBxneBanordnung, d. h. 

einen DralldurchfluBmeBer, die nach einem anderen MeB-

prinzip arbeitet; diesem MeBprinzip liegt die Erkenntnis 

zugrunde, daB zwischen einer durch eine Drallvorrichtung 

erzeugten Wirbelfrequenz und der durch das MeBrohr 

flieBenden DurchfluBinenge ein hinreichend genauer linearer 

Zusammenhang besteht, wobei mit der geometrischen Aus-

bildung der Dralivorrichtung und der damit verbundenen 

Stróinungsgeschwindigkeit die Linearitàt bestimmbar ist. 

U 
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Dagegen ist D2 kein Hinweis auf soiche Vorrichtungen zu 

entnehmen. 

Dieser Unterschied im MeBprinzip ist nach Auffassung der 

Kaininer schon ein Grund, den Vergleich der Lehren von Dl 

und D2 nur mit Hinblick auf gleichwirkende Bestandsteile 

der Durchf1uBmeanordnungen in D2 bzw. Dl zu beschránken. 

5.4.2 Aui3erdem ist die Funktion der aufgerauhten Innenfläche des 

Rohrstücks von Dl (siehe Spalte 1, Zeile 68 bis Spalte 2, 

Zeile 45), daB die in der äuBeren Grenzschicht sich 

befindliche Potentialströmung bei den unterschiedlichen 

Reynoldszahlen nahezu konstant gehalten wird, mit der 

Funktion der Gleichrichter von D2, die lediglich zur 

Erzeugung einer definierten Einlaufströxnung dienen, nicht 

vergleichbar. Bei der Struktur von Dl, bei einer niedrigen 

Reynoldszahl des flieBenden Mediums ist der die Grenz-

schichtdicke bestinunende Geschwindigkeitsgradient gering; 

die genau definierte Rauheit der beströxnten Oberflãche 

liegt also im Bereich der Potentialströinung und bleibt 

somit ohne Wirkung; konunt die Rauheit bei einer hohen 

Reynoldszahl (bei anderen flieBenden Medien), die 

bekanntlich einen Anstieg des Geschwindigkeitsgradienten 

zur Folge hat, zur Wirkung, verhindert sie im wesentlichen 

eine Abnahrne des Bereiches der Potentialsträinung und 

beeinfluBt soinit die Grenzschichtdicke. D2 ist dagegen 

kein Hinweis auf eine bestinunte Rolle der Reynoldszahl zu 

entnehmen. Aul3erdem enthàlt D2 (siehe Seite 148, 

vorletzten Absatz bis Seite 149, vierten Absatz) sogar 

einen Hinweis auf eine axialsynunetrische und wirbelfreie 

Verteilung der DurchfluBstromung durch Anwendung eines 

Gleichrichters. Daher sind die Gleichrichter von D2 und 

die aufgerauhte Innenfläche des Rohrstücks von Dl nach 

Auffassung der Kammer keine gleichwirkenden Einrichtungen, 

die ohne weiteres einander ersetzen kônnen. 
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5.5 	Eine Analyse der technischen Merkmale der aus Dl bekannten 

Durchfiul3inel3anordnung, die ein Durchfiui3me8gerat und eine 

diesem vorgeordnete Einrichtung zur Erzeugung einer 

definierten Einlaufströmung in das Durchflu8me8gerät 

enthält, wobei diese Einrichtung ein Rohrstück (1) mit 

einer aufgerauhten Innenfläche aufweist, deren Rauheit 

einige Prozente des lichten Durchmessers des Rohr-

stUcks (1) betragt, kännte dazu führen, Dl als nächst-

liegenden Stand der Technik in Betracht zu ziehen (siehe 

auch Paragraph 4.1.2, oben). Demgegenuber würde sich der 

Gegenstand des angefochtenen Patentanspruchs 1 von dieser 

aus Dl bekannten Vorrichtung lediglich dadurch unter-

scheiden, daB die vorgeordnete Einrichtung zur Erzeugung 

einer definierten Einlaufstromung in das DurchfluBme8gerät 

aus einern Rohrstück mit einer aufgerauhten Innenfiäche 

besteht, wobei die Einrichtung von Dl zusäztlich die 

Drallvorrichtung enthält, die auch zur Erzeugung einer 

definierten Einlaufsträmung, insbesondere der Sekundär-

rotation des Wirbelkerns des durchsträmenden Mediums, 

verwendet wird. Tim zum beanspruchten Gegenstand zu 

gelangen, müBte also die vorgeordnete Drallvorrichtung in 

Dl entfernt werden. Da Dl zu entnehinen 1st, daB die 

aufgerauhte Innenfläche des Rohrstücks, die den Einfiul3 

der Reynoidszahl der verschiedenen DurchfluBinedien 

ausschalten soil, nur für die Grenzschicht der Medien 

wichtig 1st, und da diese Drallvorrichtung zur Erzeugung 

der Sekundãrrotation des Wirbelkerns des durchsträmenden 

Mediums dient, würde nach Auffassung der Kaniiner diese 

MaBnahme des Entfernens der Drallvorrichtung der Lehre von 

Dl widersprechen. AuBerdem erwähnt Dl (siehe Spalte 1, 

Zeiien 42 bis 59) mit Bezug auf den darin zitierten 

relevanten Stand der Technik nur Geràte mit Drailvor-

richtungen. Dem vorliegenden Stand der Technik ist auch 

kein Hinweis auf eine soiche MaBnahine zu entnehmen. Daher 

hat nach Auffassung der Kaininer das Entfernen der Drall-

vorrichtung aus dem Gegenstand von Dl nicht nahegelegen. 
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5.6 	Aus den vorstehend genannten Gründen beruht der Gegenstand 

des geltenden Patentanspruchs 1 auf einer erfinderischen 

Tãtigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU. 

6. 	Somit sind der Gegenstand des Patentanspruchs 1 und des 

abhàngigen Patentanspruchs 2 patentfáhig (Art. 52 (1) 

EPU). 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, das europaische Patent 0 243 294 in folgender 

Fassung zu erteilen: 

Beschreibung: 	Seiten 1, 3 und 4, ursprüngliche 

Fassung, Seite 2, eingereicht mit 

Schreiben vom 2. November 1989, 

Patentansprüche: Nr. 1 bis 2, eingereicht mit Schreiben 

vom 2. November 1989, 

Zeichnungen: 	Figur, ursprüngliche Fassung. 

Der Geschäftsstellenbeanite: 	 Der Vorsitzende: 

piaiI 	 r 

P. Martorana 	 E. Turrini 
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